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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Sozialfürsorgeverordnung 

vom 29. Juni 1978

Auf Grund des § 44 der Sozialfürsorgeverordnung vom 
4. April 1974 (GBl.' I Nr. 22 S. 224) und des § 4 Abs. 3 der Zwei
ten Verordnung dazu vom 29. Juli 1976 (GBl. I Nr. 28 S. 382) 
wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zen
tralen Staatsorgane und in Übereinstimmung mit dem Bun
desvorstand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes fol
gendes bestimmt:
Zu den §§ 12 und 17 der Verordnung:

§ 1
(1) Für Kinder und Jugendliche mit Anspruch auf Pflege

geld, Blindengeld bzw. Sonderpflegegeld, die sich in einem 
Wochenheim oder einer anderen Einrichtung des Gesund- 
heits- und Sozialwesens in stationärer Betreuung befinden 
und regelmäßig, mindestens zweimal monatlich, das Wochen
ende zu Hause verbringen, wird

a) Pflegegeld bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach 
Stufe I in Höhe von monatlich 10 M
Stufe II in Höhe von monatlich 20 M 
Stufe III in Höhe von monatlich 45 M 
Stufe IV in Höhe von monatlich 60 M

b) Blindengeld bzw. Sonderpflegegeld bis zur Vollendung 
des 16. Lebensjahres in Höhe von 50 % des Betrages, auf 
den sie bei ständiger häuslicher Betreuung Anspruch ha
ben,

c) Blindengeld bzw. Sonderpflegegeld ab Vollendung des 
16. Lebensjahres bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
in Höhe von 75% des Betrages, auf den sie bei ständi
ger häuslicher Betreuung Anspruch haben,

gezahlt.
(2) " Bei der Errechnung des anteiligen Blindengeldes der 

Stufen IV bis VI sowie des Sonderpflegegeldes für An
spruchsberechtigte bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres 
entsprechend Abs. 1 Buchst, b werden in jedem Falle die Be
träge zugrunde gelegt, die sich bei der Anwendung der Be
stimmung des § 4 Abs. 2 der Zweiten Verordnung ergeben.

(3) Die Zahlung des Pflegegeldes, Blindengeldes bzw. Son
derpflegegeldes erfolgt durch den für den Wohnsitz des Kin
des bzw. Jugendlichen zuständigen Rat der Gemeinde, der 
Stadt bzw. des Stadtbezirkes — Sozialwesen —.

§ 2
(1) Für Schüler mit Anspruch auf Pflegegeld, Blindengeld 

bzw. Sonderpflegegeld, die in einem Schulinternat oder einer

Einrichtung des Gesundheits- und Sozialwesens ganzjährig 
betreut und während aller Schulferien nach Hause beurlaubt 
werden, wird je Schuljahr für 4 Monate Pflegegeld, Blinden
geld bzw. Sonderpflegegeld wie für ständig zu Hause be
treute Schüler gezahlt.

(2) Pflegegeld entsprechend Abs. 1 wird nach 
Stufe I in Höhe von monatlich 20 M
Stufe II in Höhe von monatlich 40 M 
Stufe III in Höhe von monatlich 90 M 
Stufe IV in Höhe von monatlich 120 M 
gewährt.

Die Gewährung von Blindengeld und Sonderpflegegeld ent
sprechend Abs. 1 erfolgt in der in den §§ 13 bis 15 der Verord
nung festgelegten Höhe. Für die Gewährung von Blinden
geld der Stufen IV bis VI und Sonderpflegegeld bis zur Voll
endung des 16. Lebensjahres gilt § 1 Abs. 2 entsprechend.

(3) Die Zahlung des Pflegegeldes, Blindengeldes und Son
derpflegegeldes erfolgt durch das Schulinternat bzw. die Ein
richtung des Gesundheits- und Sozialwesens zum Zeitpunkt 
des Beginns der Sommerferien. Bei Beurlaubungen aus nicht- 

4staatlichen Einrichtungen erfolgt die Zahlung durch den fin
den Wohnsitz zuständigen Rat der Gemeinde, der Stadt bzw. 
des Stadtbezirkes — Sozialwesen —.

§3
(1) Für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Le

bensjahr mit Anspruch auf Pflegegeld, Blindengeld bzw. Son
derpflegegeld wird bei einer ununterbrochenen Beurlaubung 
aus einem Krankenhaus, Pflegeheim, Heim für geschädigte 
Kinder und Jugendliche bzw. Rehabilitationszentrum für Be
rufsbildung

a) von mindestens 15 Kalendertagen
— Pflegegeld in Höhe von 50 %,
— Blindengeld bzw. Sonderpflegegeld bis zur Vollendung 

des 16. Lebensjahres in Höhe von 50%,
— Blindengeld bzw. Sonderpflegegeld ab Vollendung 

des 16. Lebensjahres in Höhe von 75%,
b) von mindestens 4 Wochen Pflegegeld, Blindengeld bzw.

Sonderpflegegeld in Höhe von 100 %
des Betrages gezahlt, auf den sie bei ständiger häuslicher Be
treuung für einen Monat Anspruch haben.

(2) Bei mehrmaligen Beurlaubungen von jeweils weniger 
als 15 Kalendertagen werden die Urlaubstage addiert. Für je 
15 Kalendertage Beurlaubung wird in dem Monat, in dem 
15 Kalendertage Beurlaubung erreicht werden, Pflegegeld, 
Blindengeld bzw. Sonderpflegegeld gemäß Abs. 1 Buchst, а 
gezahlt.
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